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38. Verordnung der Landesregierung vom 4. Mai 2004 über die Vergütung für die Mitglieder des Sachverständigen-
beirates

39. Verordnung der Landesregierung vom 15. Juni 2004, mit der eine Kernzone für Einkaufszentren in der Stadt-
gemeinde Innsbruck festgelegt wird

40. Verordnung der Landesregierung vom 15. Juni 2004, mit der die Verordnung zur Durchführung des Landes-Feuer-
wehrgesetzes 2001 geändert wird

38. Verordnung der Landesregierung vom 4. Mai 2004 über die Vergütung für die Mitglieder
des Sachverständigenbeirates

Aufgrund des § 27 Abs. 6 und 7 des Tiroler Stadt- und
Ortsbildschutzgesetzes 2003, LGBl. Nr. 89, wird ver-
ordnet:

§ 1
Vergütungsansprüche

(1) Die Mitglieder des Sachverständigenbeirates
haben Anspruch auf eine Vergütung für ihre Mühewal-
tung für:

a) die Teilnahme an Sitzungen des Sachverständigen-
beirates;

b) die Ausarbeitung von Vorschlägen für Gutachten
und Stellungnahmen im Auftrag des Sachverständigen-
beirates außerhalb von Sitzungen;

c) die Teilnahme an Augenscheinen und sonstigen
Amtshandlungen des Sachverständigenbeirates sowie
die Durchführung von Augenscheinen und sonstigen
Amtshandlungen im Zuge der Ausarbeitung von Vor-
schlägen für Gutachten und Stellungnahmen nach lit. b
oder sonst im Auftrag des Sachverständigenbeirates.

(2) Der Vertreter der Gemeinde im Sachverständi-
genbeirat hat weiters Anspruch auf eine Vergütung für
seine Mühewaltung für die Erstattung von Gutachten
und Stellungnahmen in den im § 17 Abs. 4 und 6, § 19
Abs. 5 erster Satz und § 36 Abs. 3 des Stadt- und Orts-
bildschutzgesetzes 2003 vorgesehenen Fällen sowie für
die im Zuge dessen durchgeführten Augenscheine und
sonstigen Amtshandlungen.

(3) Der Anspruch auf eine Vergütung für Mühewal-
tung besteht nicht, wenn Tätigkeiten nach Abs. 1 lit. b
und c oder Abs. 2 im Rahmen eines Dienstverhältnisses
zu einer Gebietskörperschaft ausgeübt worden sind.

(4) Jene Mitglieder des Sachverständigenbeirates, die
aufgrund einer Tätigkeit nach Abs. 1 oder 2 einen Ver-
dienstentgang erleiden, haben weiters Anspruch auf
Ersatz des entgangenen Verdienstes.

(5) Die Ansprüche auf Vergütung für Mühewaltung
und Ersatz des entgangenen Verdienstes bestehen ge-
genüber dem Land Tirol, beim Vertreter der Gemeinde
im Sachverständigenbeirat gegenüber der jeweiligen
Gemeinde.

§ 2
Vergütung für Mühewaltung

Die Höhe der Vergütung für Mühewaltung beträgt
für:

a) die Teilnahme an einer Sitzung des Sachverständi-
genbeirates für den Vorsitzenden 55,– Euro und für die
übrigen Mitglieder 30,– Euro;

b) die Ausarbeitung von Vorschlägen für Gutachten
und Stellungnahmen außerhalb von Sitzungen des Sach-
verständigenbeirates 45,–Euro für jede angefangene
Stunde;

c) die Erstattung von Gutachten und Stellungnahmen
durch den Vertreter der Gemeinde im Sachverständi-
genbeirat 45,– Euro für jede angefangene Stunde;

d) die Teilnahme an und die Durchführung von Augen-
scheinen und sonstigen Amtshandlungen 11,– Euro für
jede angefangene Stunde.

§ 3
Ersatz des entgangenen Verdienstes

Die Höhe des Ersatzes des entgangenen Verdienstes
beträgt 20,– Euro für jede angefangene Stunde.



S T Ü C K  14, NR. 38, 3982

§ 4
Auszahlung

(1) Die Vergütung für Mühewaltung und der Ersatz
des Verdienstentganges sind spätestens bis zum Ende
jeden Jahres auszuzahlen.

(2) Der Ersatz des entgangenen Verdienstes ist vom
betreffenden Mitglied spätestens jeweils bis zum 10. De-
zember schriftlich geltend zu machen. Dabei sind die
Tätigkeiten, aufgrund deren ein Verdienstentgang ent-

standen ist, und die dafür aufgewendete Zeit im Einzel-
nen anzuführen. § 5

In-Kraft-Treten

(1) Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages
der Kundmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Ver-
gütung der Mitglieder des Sachverständigenbeirates
nach dem Stadtkern- und Ortsbildschutzgesetz, LGBl.
Nr. 69/1998, außer Kraft.

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Liener

39. Verordnung der Landesregierung vom 15. Juni 2004, mit der eine Kernzone für Einkaufs-
zentren in der Stadt Innsbruck festgelegt wird

Aufgrund der §§ 8 Abs. 3 und 9 Abs. 4 des Tiroler
Raumordnungsgesetzes 2001, LGBl. Nr. 93, wird ver-
ordnet:

§ 1
Kernzonenfestlegung

Für die Stadt Innsbruck werden die in der Anlage zu
dieser Verordnung dargestellten Kernzonen für Ein-
kaufszentren festgelegt.

§ 2
Verpflichtungen für die 
örtliche Raumordnung

(1) Die erstmalige Widmung von Sonderflächen für
Einkaufszentren der Betriebstypen I, II, III und V ist
nur innerhalb der Kernzone zulässig.

(2) Die Kernzone ist im örtlichen Raumordnungs-

konzept und im Flächenwidmungsplan ersichtlich zu
machen.

§ 3
In-Kraft-Treten, 
Kundmachung

(1) Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages
der Kundmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt Anlage 1,
Pläne 1 bis 6, des allgemeinen Entwicklungsprogrammes
für Einkaufszentren, LGBl. Nr. 22/1992, außer Kraft.

(2) Die Anlage zu dieser Verordnung wird durch Auf-
legung zur öffentlichen Einsichtnahme bei der Abtei-
lung Raumordnung-Statistik des Amtes der Tiroler Lan-
desregierung und beim Stadtmagistrat Innsbruck wäh-
rend der für den Parteienverkehr bestimmten Amts-
stunden verlautbart.

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Liener Anlage
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40. Verordnung der Landesregierung vom 15. Juni 2004, mit der die Verordnung zur Durch-
führung des Landes-Feuerwehrgesetzes 2001 geändert wird

Aufgrund der §§ 13 Abs. 2 und 14 Abs. 3 des Landes-
Feuerwehrgesetzes 2001, LGBl. Nr. 92, in der Fassung
des Gesetzes LGBl. Nr. 89/2002, wird verordnet:

Artikel I

Die Verordnung zur Durchführung des Landes-
Feuerwehrgesetzes 2001, LGBl. Nr. 51/2003, wird wie
folgt geändert:

Der Abs. 5 des § 7 der Anlage 4 zu § 1 hat zu lauten:
„(5) Die Mitglieder des Landes-Feuerwehrausschus-

ses und der Fach- und Unterausschüsse üben ihre Tä-
tigkeit vorbehaltlich des dritten Satzes ehrenamtlich aus.

Barauslagen werden vom Landes-Feuerwehrverband ge-
mäß den vom Landes-Feuerwehrausschuss im Einver-
nehmen mit dem Landes-Feuerwehrinspektor festge-
legten Richtlinien in Form einer Aufwandsentschädi-
gung abgegolten. Dem Landes-Feuerwehrkommandan-
ten kann darüber hinaus eine angemessene Vergütung
für den mit seiner Tätigkeit verbundenen Zeitaufwand
und seine Mühewaltung zugestanden werden.“

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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